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Sitzungsvorlage Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss öffentlich 

am 07.02.2024 
 

Vorlagen-Nr.: 3/004/2024 

Berichterstatter: Schirmer, Sigrid 

Betreff: Straßen- und Wegerecht; Einziehung des öffentlichen Feldweges 
„Weinbergleinsweg„ (Fl.-Nr. 169 Gmkg. Sinbron) – F 418 und 
Einziehung einer Teillänge von 100m des öffentlichen Feldweges 
"Unterer Gaisfeldweg! (Fl.-Nr. 1886/3 Gemkg. Dinkelsbühl) - F 
125 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Einziehung des öffentlichen Feld- u. Waldweg „Weinbergleinsweg“ und Einziehung einer Teillän-
ge des „Unteren Gaisfeldweges“ gem. Art. 8 BayStrWG 
 

a) Einziehung Feldweg „Weinbergleinsweg“     (Fl.-Nr. 169 Gmkg. Sinbronn) – F 418   
b) Einziehung einer Teillänge von 100 m – „Unterer Gaisfeldweg“ (Fl.-Nr. 1886/3 Gmkg. 

Dinkelsbühl) – F 125 

 
Die Wege haben jegliche Verkehrsbedeutung verloren bzw. sind als Zufahrt zu landwirtschaftli-
chen Flächen entbehrlich geworden und werden daher eingezogen. Zur Löschung im Bestands-
verzeichnis sind diese Wege und Flächen im Rahmen eines öffentlichen Verfahrens gem. Art. 8 
Abs. 1 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) einzuziehen.  
Die Absichtserklärung (drei Monate vor Einziehung) wurde mit Bekanntmachung vom 25.07.2023 
am 28.07.2023 in der Fränkischen Landeszeitung veröffentlicht und damit entsprechend Art. 8 
Abs. 2 BayStrWG ortsüblich bekanntgemacht. Es wurden seit der Bekanntmachung weder Rech-
te geltend gemacht noch wurden Einwendungen gegen die Einziehung vorgetragen. 
 
Die Einziehung kann aufgrund der Bekanntmachung (Absicht der Einziehung) bei Einhaltung der 
3-Monats-Frist und nachdem keine Einwendungen vorgetragen wurden, verfügt werden und ist 
Gegenstand des folgenden Beschlusses. 
 
 

 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
 
Einziehungsverfügung 
 
Der öffentliche Feld- und Waldweg mit der Bezeichnung „Weinbergleinsweg“,  
 

eingetragen im Bestandsverzeichnis für die öffentlichen Feld- und Waldwege mit der 
Nummer „F 418“ – nicht ausgebaut – Flst.Nr. 169 Gmkg. Sinbronn, Gemeinde: Stadt Din-
kelsbühl/Stadtteil Sinbronn – Landkreis Ansbach, Länge 0,178 km, Baulastträger Stadt 
Dinkelsbühl,  

 
und eine Teilstrecke von 0,100 km des öffentlichen Feld- und Waldweges mit der Bezeichnung 
„Unterer Gaisfeldweg“, 
 

eingetragen im Bestandsverzeichnis für die öffentlichen Feld- und Waldwege mit der 
Nummer „F 125“ – Flst.Nr. 1886/3 Gmkg. Dinkelsbühl, Gemeinde: Stadt Dinkelsbühl – 
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Landkreis Ansbach, Baulastträger Stadt Dinkelsbühl  
 
haben jegliche Verkehrsbedeutung verloren und werden mit Wirkung zum 08.02.2024 als öffentli-
che Straßen bzw. Wege eingezogen. 
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